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Amtlicher Teil.
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«erLandesversicherurrgsanstaUHeffen-Naffai»
für den Kreis Wiesbaden (Stadt ).

K 1245 ff. der Reichsvcrsicherungsordnung ).
Kür die nach der Reichsversicherungsord-

,„ rna versicherungspflichtigen Personen rm
»rette Wiesbaden (Stadt ) sind für die Zeit
vom 1. Januar 1912 ab . vorbehaltlich etwar-
aer anöerweiter Festsetzung , nachbezeichnctc
Kochenbeiträge zu entrichten, und zwar.

Für
Ein Wochenbeitrag

der Lohnklasse
Isll |III |IV | V

m.
von

Pf . ! Pf. Pf . I Pf-
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24
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1 Mitglieder der ge¬
mein?. Ortskrankc»
kasse zu Wiesbaden

16 -

d-r » ' IV u. V
Sw-s ' VI u.VII
tutZ! " VIII u. IX
z Mitglieder der Be¬
triebs - Krank.-nkaffe
für die bei dem Wege¬
bau des Bezirksver¬
bandes des Negie-
rungsbezirrs Wies¬
baden beschäftigten
Personen zu Wies¬

baden.
§ 16 des Statuls.

3 , Mitglieder der
Glaser -Jnnungs.

Krankenkassez.Wies¬
baden.

§13 ) Mitg!.-Kl. I u. II
dStat .! „ III u.IV
Nichl.vf , V
26.9.05. „ VI
3. Mitglieder der

Krankenkasse der
Küfer-Innung zu

Wiesbaden.
§ 13 ) MitgliederklasseI
des .. II u. HI

Etat, j IV u. V
8 . Mitglieder der

Krankenkasse der
Fleischer -Innung zu

Wiesbaden.
§ 13) MitgliederkasscI
'der \ .. II u III
StaU .. IV u. V
S. Mitglieder der
Krankenkasse der

Schuhmacher-Innung
zu Wiesbaden.

§ 13 \ MitgliederklaffcI
des f . II
Eta- \ „ III u. IV

t tuts ) V
1 Nachtrag vom 12.5.11.

7. Mitglieder der
Krankenkasse der

Tapezierer - Innung
zu Wiesbaden.

§13 x MitgliedcrklasseI
der ! „ II
Ela- i „ III
tuts 1 „ IV u. V
8. Mitglieder der

Innungs -Kranken¬
kasse sür die Bäcker
Jnnnng (freie Inn¬
ung) zu Wiesbaden
§ 11 j MitgliedcrklasseI
des I „ II u III
Eta -1 „ IV
kutSI V
9. Mitglieder der
Junungö -Kranken

kasicf. dieFuhrderrn-
Jnnuug zu Wieöb.
8 11 ' MitgliedcrklasseI
der ( „ II
Sla- i ff III
tuts ) „ IV
10. Mitglieder der
FkUtungskrankenkasse
»er freien Konditor-
Innung zu Wicsbad.
8 12-. MitglicdcrklasseI
des I „ II u. III
Sla- ? , IV u. V
tuts j * vi
U . Mitglieder der
JnnuugS -Krankcn-

kaiie für die Tüncher -,
Stukkateur , und

Lackierer-Innung zu
Wiesbaden.

§ 11 S MitgliederklasseI
des l II u. III

Sta- i . IV
tut®1 . V

12 Mitglieder d. Be-
triebskrankenkasseder
FirmaWiederspahnch
Scheffer.Hoch-« . Tief¬
bau in Wiesbaden.
§ 5 } MitgliedcrklasseI: I
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Für
Ein Wochenbeitrag

der Lohnklasse.
T 'iH iif i vf V
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Der Wochcnbertrag derjenigen
Lohnklasse, in welche der drei¬
hundertfacheBetrag des nach de
Staiuten für die Bemessung der
Krankenkassenbeiträge zugrunde
zulegendenwirklichen-täglichen

Arbeitsverdienstes 'ällt.
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13 . Mitglieder der
Krankenkasse der
Maschinenfabrik

Wiesbaden . Gef . m.
b. H. zu Wiesbaden

(Dotzheim ) ,
r, - . MitgliederklaffcI
§ 5 ) . II

I ’ III
Stat ' , IV 16
14 . Mitglieder der

Postkrankeukasse
Klaffe I bei einemTage

lohn bis einschl.
1.16 Mk. 16„ II bei einemTage-
lohn von mehr
als 1.16 Mk.
bis einschl.1.83
Mk.

„ III bei einem Tage-
lobn von mehr
als 1.83 Mk.
dir cinschl. 2.83
Mk.

w IV bei einem Tage¬
lohn von mehr
al« 2.83 Mk.
bis cinschl. 3.83
Mk.

n V bei einem Tage¬
lohn über 3.83
Mk.

13 . Lehrer und
Erzieher.

s)mit einemJahreSarbeits-
verdicnst bis zu 1150 Mk.

b)iiiiteinemJahresarbcitS»
verdienst von mehr als
1150 bis 2000 Mark.

16 . HanSbeamtinne«
(Hausdamen , Haus¬
hälter . Stützen ), so
fern für diese Personen
als Mitglieder eine Kran¬
kenkasse nicht etwa Beiträge
einer höheren Lohnklaffe
zu entrichten sind.
17 . Die in der Land¬
wirtschaft beschäftigt.
Betriebsbeamten.
a) mit einem Jahresar¬

beitsverdienst bis zu
850 SMt

b) mit einem Jahresar-
' bertsvcrdienst von mehr

als 850Mk.die Wochen¬
beiträge und zwar

a) bis zu einem Jahres¬
arbeitsverdienst von
1150 Mk.

b)  mit einem solchen von
mehr als 1150 bis
2000 Mk.

18 . Alle übrigen in
Land und For ->Wirt¬
schaft beschäftigten
Personen , welche kei-
uerder vorgenannte«
Krankenkaffe» ange¬
hören:

a) männlich
b) weiblich.

19 . Me in sonstiger
Weise beschäftigten
Personen , sofern sie
einer der vorerwähn¬
ten Krankenkassen

nicht aagehöreu:
a) erwachsene männl. Per¬

sonen
b) erwachs, weiblicheP -rs.
c) Lehrlinge über 16 Jahre
d) Lehrmädchen über 16

Jahre.

Für diejenigen Per¬
sonen , welche alS
Lohn oder Gehalt

48 eine feste, für Wochen.
Monate Vierteljahre
ov .I ahre vereinbarte

bare Vergütung
erhalten , sind Bei¬

träge derjenigen
Lohnklaffe zu ent¬
richten, in deren
Grenzen die bare
Vergütung fällt , so¬
fern diese Beiträge
höher sind als die
nach der vorstehen¬
den Bekanntmachung
maßgebenden.
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den Bekanntmachung für den Versicherten zu

Zur richtigen und rechtzeitigen ^ ^ rbeit-
der fälligen Beitragsmarken sind p ".
gebet verpflichtet. Rechtzeitig geschieht d.e -
Wendung nur dann , wenn sie bei jeder - vH z y-
lung und wenn keine Lohnzahlung stattt
und der Lohn gestundet wird , b l̂ Beendig 3
des Dienstverhältnisses oder späteren - am
Schlüsse jeden Vierteljahres erfolgt . - «
Arbeitgebern steht das Recht «u b )
Lohnzahlung den von ihnen beichaftiS -en
Personen die Hülste der Bettrage rr _
zug zu bringen . Diese Abzüge dürfen
sich jedoch höchstens auf dre iur die beiden
letzten Lohnzahlungsperioden entrichteten
träge erstrecken. . ,

findet die Beschäftigung emer verstchcrung--
pslichtigen Person nicht wahrend . der ganzen
Beitragswoche bei demselben Arbeltgeber s ,
so ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wo-
chenbeitrag zu entrichten, welcher den

27. Jahrgang.
_ _ mawamammmmmamKoamm
haltenen neuen Beitragssätze vom 1. Januar
1812 ab in Kraft treten.

Wiesbaden , den 27. Dezember 1911.
31109 Der Magistrat . ,

Abteilung für Vcrsicherungsiachcn.

Die Verwendung von Beitragsmarken einer
höheren Lohnllosse — als gesetzlich vorge¬
schrieben — ist allgemein zuläisig. Wenn zwi¬
schen dem Arbeitgeber und dem Versicherten bic
Versicherung in einer höberen Lohnklasse nicht
ausdrücklich vereinbart ist, so ist der Arbeit¬
geber nur zur Leistung der Hälfte desjenigen
Beitrages verpflichtet, welcher nach der vorstehen.

GjcuöeuTuy 511 emtiujicu , t - rrtV. Sftisr*
sicherten zuerst beschäftigt. Wurde b^ etr. j~ rte
vttichtung nicht genügt und der Berstch
den Beitrag nicht selbst entrichtet , soi hitt
iertige Arbeitgeber , welcher den Berstch .
weiterbin beschäftigt, den Wochenbettrag zu
iten. Steht der Versicherte gleichzeitig w. mey
raren die Bersicherungsptlicht begruudend n
Arbeits - und Dienftverhältnisien . so Hanen °u.e
Arbeitgeber als Gesamtschuldner für dm vollen
Wochenbeiträge. Die unterlassene Markeuver
Wendung kann nicht damit entschuldigt wer ,
daß ein anderer Arbeitgeber , der den Bevsicher-
ten vorher beschäftigt habe, zur Beitragsleistung
verpflichtet gewesen sei. Verficherungspfuchttge
Personen sind befugt, die Beitrage anstelle der
Arbeitgeber zu entrichten. . Dem Berstcherten,
welcher die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat,
teht gegen den zur Entrichtung der Beiträge
verpflichteten Arbeitgeber Anspruch auf ^^wstai-
tung der Höhe des Beitrages zu, wenn die Mar¬
ken vorschriftsmäßig entwerte : find.

Die Versicherungspflicht ist ausgedehnt am
die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Ge¬
hilfen u- Lehrlinge in Apotheken sowie Buh-
nen - und Orchesteriiiitglieder ohne Rücksicht
ans den Kunstwert ihrer Leistungen , „sofern
ihr steter Jahresarbeitsverüienst 2000 Ji  nicht
übersteigt . Lehrer u. Erzieher an öffentlichen
Schulen oder Anstalten unterliegen der Ver¬
sicherungspflicht nicht, so lange sie lediglich zur
Ausbildung für ihren zukünftigen Berns be-
chäftigt .werden oder sofern ihnen eine Anwart-
'chaft auf Pension im Betrage der geringsten
Invalidenrente sowie auf Witwenrente na»
den Sätzen der ersten Labnklasse und auf
Waisenrente gewährleistet ist- Die Mindest¬
sätze sind 116 Ji  Invaliden -, 69,80 Ji  Witwen-
un'd 34,90 Ji  Waisenrente für eine Waise und
26.65 M für jede weitere Waise.

Die Versicherunaspflicht ergreift auch solche
als Lehrer tätige Personen , welche aus dem
Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern
ein Gewerbe machen sselbständige Musiklehrer,
Sprachlehrer usw.) , und zwar auch dann , wenn
sie den Unterricht in der eigenen Wohnung er
teilen.

Folgende Personen sind befugt, freiwillig in
die Versicherung einzutreten , solange sie das
40. Lebensjahr nicht vollendet haben sSelbstver
sicherungj:

1. Betriebsbeamte . Werkmeister , Techniker,
Handlungsgehilfen und sonstige Angestellte,
deren dienstliche Beschäftigung ihren
Hauptberuf bildet, ferner Lehrer und Er¬
zieher, sämtlich sofern ihr regelmäßiger
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Ge-
halt mehr als 2000 Ji,  aber nicht über
3000 Ji  beträgt.

2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebs-
Unternehmer, welche nicht regelmäßig mehr
als zwei versicherungspslichtige Lohnarbei¬
ter beschäftigen, sowie Hausgewerbetrei¬
bende. sämtlich soweit noch durch Beschluß
des Bnndesrats die Versicherungspflicht
auf sie erstreckt worden ist.

3. Personen , deren Arbeitsverdienst in freiem
Unterhalte besteht, sowie diejenigen , welche
nur vorübergebende Dienstleistungen ver¬
richten und deshalb der Versicherungspflicht
nicht unterliegen.

Versicherte, bei denen.die Voraussetzungen für
die Versicherungspflicht und Selbstvcrsichernng
auibören , können die Versicherung freiwillig
fortsetzen, sofern sie noch nicht dauernd erwerbs-
unfähig sind.

Die freiwillige Versicherung ist an die Ent¬
richtung von Beiträgen einer bestimmten Lohn-
klaise nicht gebunden: hierbei steht vielmehr die
Verwendung von Beitragsmarken zu 16, 24,
32. 40 und 48 Pfennig frei.

Zur Verwendung der Beitragsmarken auf
Grund der Versicherungspflicht und sich daran
anschließender Weiterversicherung sind gelbe und
für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung
graue Quittungskarten , zu verwenden.

Die aus der Versicherungspflicht sich er-
gebende Anwartschaft erlischt, wenn während
zweier Fahre nach dem auf der Quittungskarte
verzeichneten Ausstellungstag ein die Der-
sicherungspflicht begründetes Arbeits - oder
Dienstverhältnis oder die Weiterversicherung
nicht oder in weniger als insgesamt 20 Bei¬
tragswochen bestanden hat. Bei der Selbstver-
sicheruna und ihrer Fortsetzung müssen zur Auf-
rechterbaltnng der Anwartschaft während der
angegebenen 2 Jahre mindestens 40 Beiträge
cntr .iästet werden.

Eassel. den 21. Dezember 1911.
Der Vorstand:

Riedcsel. Freiherr zu Eisenbach.
Landes-Hauptmann.

. Wird veröffentlicht.
Wir machen besonders darauf aufmerk¬

sam. daß die in der Bekanntmachung ent-

Bekanntmachnng.
Die Herren Stadtverordneten werden ans

Freitag , den 29. März l - Js„
nachmittags 4 Uhr.

in den Bürgersaal des Rathauses zur Atzung
ergebenst eingeladen.

Tagesordnung.
1. Bewilligung von 36 700 Ji  für den Um¬

bau ' der Parkstraße zwischen Boöenstedt-
straße und Aukammallee . Ber . Ba,u .-A-

2. Des -gl . von 19 821 Ji  57 S für Instand¬
setzung des Ratskellers , anläßlich der
Neuverpachtung . Ber . Bau -A.

Z. Projekt für den Umbau der Coulin-
stratze von der Schützenhofstraße bis zur
Webergasse . Ber . Vau -A-

4. Dcsgl . für den Ausbau der Waldstraßc
zwischen Aar - und Platterstraße . Ber.
Bau -A-

5. Festsetzung der Dispensbedlngungen für
den Anbau an die Schierfteinerstraßc.
Ber . Bau -A.

6- Abänderung des Fluchtlinicnplanes der
.̂ olbeinstraßc zwischen Aarstraße und
Walkmühltalanlagen . Ber . Bau -A.

7. Bewilligung von 4000 Ji  für Bereit¬
stellung spezialürztlicher Behandlung der
.ttaut - und Ozeschlechtskrankheitcu und
sür Geburtshilfe im städtischen Kranken-
hausc . Ber . Fin .-A. .

8. Enteignung von Gelände rm Distrikt
Steckersloch . Ber . Fin .-Zl.

9. Ankauf eines Grundstücks im Distrikt
Aukamm . Ber . Fin .-A. .

10. Neuwahl eines Armenpflcgers für das
5. Quartier des 5. Armenbezirks.

11. Antrag des Magistrats , die Bildung
eines Ausschusses zur Vorbereitung der
Wiederbcsctzung der seit Abgang oe§
Beigeordneten Tr . Scholz unbesetzt ge-
bliebenen Stelle eines Beigeordneten
betreffend . „ .

12. Bewilligung von 1050 Ji  für Instand¬
setzung des Hauses Geisbergstraße 13.

13. Nachbewilligung der bei dem Neubau
der städtischen Oöerrealschule am Zictcn-
ring eingetretenen Kreditüberschrcitung
von 8369 -Ä 42

14. Desgleichen der bei dem Ban der Be¬
dürfnisanstalt auf dem Mauritiusplatz
eingetretenen Kreditüberfchreitung von
3714 M 85 J>.

15. Beschaffung eines Kessels für die Heiz¬
anlage im Rathause.

16. Nachträgliche Bewilligung von 878 M
sür die Schngkenbekämpfung.

17. Verkauf städtischer Grundflächen an der
Viktoriastraße und dem Kaiser Wilhelm.
Ring.

Wiesbaden , den 25. März 1912.
34409 m- Der Vorsitzende

der Stadtverordneten -Versammlnug.
Bekanntmachung.

Bei der am 2. Dezember 1911 erfolgte» 25.
Verlosung behufs Rückzahlung auf die 31A %isc
Stadtanleih « vom 1. Januar 1887 im Betrage
von 1890 009 Ji  wurden folgende Nummern
aexogen.7

BuchstabeT. 5 209 Ji  Nr . 13 21 61 63 SO
89 117 135 143 171 186 223 247 280 333
366 409 425 452 485.

BuchstabeU. ä. 500 M Nr . 10 41 ü  96 107
124 148 184 205 242 277 300 301 315 333
344 425 448 470 478 479 541 566 611 626
660 699 734 753 762 777. _ „

Buchstabe V. ä 1000 Ji  Nr . 24 57 77 98
123 141 165 190 239 246 285 305 343 385
416 453 494 535 561 592 611 658 711 780
784 806 821 837.

Buchstabe D . ä 2000 Ji  Nr . 11 34 i3 81
119 165 188.

Diese Anleihescheine werden hiermit zur Rück¬
zahlung aus den 1. Juli 1012 gekündigt, und es
findet von da an eine wettere Verzinsung der¬
selben nickt mehr statt. Die Rückzahlungerfolgt
na » Wahl der Inhaber bei der StadthauMaffe
hier , oder bei der Deutschen Dereinsbank zu
Frankfurt a. M. in der nach dem FälligkeitZ-
termine folgenden Zeit.

Rückstände aus früheren Verlosungen sind
nicht vorhanden.

Wiesbaden , den 15. Dezember 1911.
Der Magistrat.

Stadtisepes Leit,«aus.
Die Geschäftsstiinden im stadt. Leihhaus sind

"' ^ Fü/ V̂ersab von Pfändern und Verlänge¬
rungen van Pfandscheinen: vormittags 8 bis
10 Uhr und nachmittags 2 bis 3 Uhr.

Für Auslösung vön Pfändern : vormittags
8 bis 12 Uhr und nachmittags 2 bis 5 Uhr
sbezw. im Winter biS zum Eintritt >der Dunkel¬
heit ) . ..

Insbesondere bringen wir zur Kenntnis,
daß Pfandscheine nur noch spätestens am Bersoli-
tage, und wenn dieser ein Sonn - oder Feiertag
ist, an dem vorhergehenden Werktage, in den
obigen Geschäftsstiinden verlängert werden
können. ^ c

Am 1. und 3. Mittwoch leben Monats ist dav
Leihhaus nachmittags für Versatz und Aus-
lösungen geschloffen. In dieser Zeit, sowie au»
außer der obenaenaunten Versatzzeit, nehmen die
Taxatoren die Bersatzstücke in ihrer Wohnung
entgegen und zwar:

Goldsochcn etc.: Golöarbeitcr Klee,  Hat-
nergasse 13. .

Kleider, Wasche etc.: Schneidermeister Rel-
ninger.  Mauergasse 14.

Wiesbaden , den 24. November 1911. 31143
31110 Städtische Leihhausverwaltung.
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